
7656-2026 Page 1/15

See the notice on TED website

7656-2026 - Ergebnis
Deutschland – Fernsprech- und Datenübertragungsdienste – Graue Flecken Cluster Ost: Aufbau 
und Betrieb von NGA-Breitbandinfrastruktur im Kreis Paderborn
OJ S 4/2026 07/01/2026
Bekanntmachung vergebener Aufträge oder Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung
Dienstleistungen

1. Beschaffer

1.1.  Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Kreis Paderborn
E-Mail: submissionsstelle@kreis-paderborn.de
Rechtsform des Erwerbers: Lokale Gebietskörperschaft
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung

2. Verfahren

2.1.  Verfahren
Titel: Graue Flecken Cluster Ost: Aufbau und Betrieb von NGA-Breitbandinfrastruktur im Kreis 
Paderborn
Beschreibung: Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Beauftragung eines Unternehmens 
mit der Errichtung und dem Betrieb einer Gigabitinfrastruktur in den "grauen NGA-Gebieten" 
des Kreises Paderborn (Cluster Ost) auf Basis des Wirtschaftlichkeitslückenmodells. Das zu 
errichtende gigabitfähige Hochleistungsnetz muss eine Versorgung der im Ausbaugebiet 
ausgewiesenen Adressen mit einer Bandbreite von mindestens 1 Gbit/s symmetrisch 
(Mindestbandbreite) gewährleisten. Insoweit die Errichtung und der Betrieb eines solchen 
gigabitfähigen Hochleistungsnetzes im Ausbaugebiet nicht eigenwirtschaftlich abbildbar sind, 
ist der Auftraggeber bereit, dem privaten Telekommunikationsunternehmen einen einmaligen, 
nicht rückzahlbaren Invetitionszuschuss zur Deckung seiner Wirtschaftlichketislücke zur 
Verfügung zu stellen (sog. "Wirtschaftlichkeitslückenmodell").
Kennung des Verfahrens: 985f7571-a766-47f1-8ab5-f951d1bfb894
Interne Kennung: 30.31-24266
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren mit vorheriger Veröffentlichung eines Aufrufs zum 
Wettbewerb/Verhandlungsverfahren

2.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 64210000 Fernsprech- und Datenübertragungsdienste

2.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Paderborn (DEA47)
Land: Deutschland

2.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Paderborn (DEA47)
Land: Deutschland

2.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Paderborn (DEA47)
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Land: Deutschland

2.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Paderborn (DEA47)
Land: Deutschland

2.1.4.  Allgemeine Informationen
Rechtsgrundlage: 
Richtlinie 2014/24/EU
vgv -

5. Los

5.1.  Los: LOT-0001
Titel: Los 1 - Bad Lippspringe
Beschreibung: Geförderte Errichtung und Betrieb einer Gigabitinfrastruktur zur Erschließung 
von unterversorgten Adressen in den "grauen NGA-Gebieten" im Kreis Paderborn -Bad 
Lippspringe - auf Basis des Wirtschaftlichkeitslückemodells. Die zu versorgenden Adressen 
werden hausnummerngenau durch Geodaten auf Basis der durch den Fördermittelgeber zur 
Verfügung gestellten und durch amtliche Hauskoordinaten ergänzten Adressliste in den 
Ausschreibungsunterlagen beschrieben. Der Auftragnehmer ist gehalten, sein – sofern 
vorhanden – eigenes NGA-Netz, angemietete Netzteile Dritter sowie die vorhandene 
öffentliche Infrastruktur bei der Planung des Netzes zu berücksichtigen und, soweit dies 
wirtschaftlich sinnvoll und technisch möglich ist, dieses bei der Errichtung des Gigabitnetzes 
einzubringen. Dies gilt insbesondere für Infrastrukturen, die bereits im Rahmen einer anderen 
Fördermaßnahme errichtet wurden. Bestandsinfrastrukturen aus bisherigen Förderprojekten 
(Trassenbau) werden als Geodaten in Ausschreibungsunterlage zur Verfügung gestellt. Im 
Gegenzug für die Bereitstellung des Investitionszuschusses zur Deckung seiner 
Wirtschaftlichkeitslücke erhält der Auftragnehmer das Recht und übernimmt die Pflicht, das 
Gigabitnetz zu errichten, zu betreiben und den interessierten Endkunden sowie Drittanbietern 
Dienstleis-tungen und Angebote (Telefonie, Internet, Mehrwertdienste wie z. B. IP-TV, ebenso 
wie Vor-leistungsprodukte auf Open-Access-Basis) zu marktüblichen Konditionen zu 
erbringen. Ziel der Maßnahme ist es – durch die Gewährung eines Investitionszuschusses – 
zu ermöglichen, die im Kreis Paderborn gelegenen noch zu versorgenden Adressen über ein 
Gigabitnetz zu erschließen. Dabei müssen nach Ende der Maßnahme allen ausgewiesenen 
Privatadressen, Gewerbeadressen und eine sonstige Adresse zuverlässig Bandbreiten von 
mindestens 1 Gbit/s im Download und mindestens 1 Gbit/s im Upload zur Verfügung stehen. 
Das Gigabitausbauvorhaben des Auftraggebers wird mit Fördermitteln des Bundes (Richtlinie 
„Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der 
Bundesrepublik Deutschland – Gigabit-Richtlinie 2.0 (Gigabit-RL 2.0)“ vom 31.03.2023) sowie 
des Landes Nordrhein-Westfalen („Richtlinie des Landes zur Kofinanzierung des 
Bundesprogramms „Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbaus der 
Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland – Gigabit-Richtlinie des Bundes 
2.0 (Gigabit-RL 2.0)“, RdErl. des Ministeriums für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und 
Energie vom 01.08.2023) gefördert. Der Auftragnehmer hat daher das Gigabitnetz unter 
Berücksichtigung der Zuwendungsvoraussetzungen der Förderrichtlinien des Bundes sowie 
des Landes und aller dazugehöriger Nebenbestimmungen, insbesondere des einheitlichen 
Materialkonzeptes einschließlich der Vorgaben für die Dimensionierung passiver 
Infrastrukturen, zu errichten und zu betreiben. Abweichungen vom einheitlichen 
Materialkonzept bedürfen ausdrücklich der Zustimmung des Auftraggebers sowie der 
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Bewilligungsbehörde. Das mit Fördermitteln errichtete Gigabitnetz muss darüber hinaus 
zukunftsorientiert sein. Es muss daher groß genug für mehrere Kabelnetze und sowohl für 
Point-to-Point- als auch für Point-to-Multipoint-Lösungen geeignet sein, um 
Wettbewerbsverzerrungen zu verhindern. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die einheitlichen 
Vorgaben einzuhalten. Die Vorgaben sind zudem bereits seit Veröffentlichung der 
Förderrichtlinie des Bundes bekannt. Weitergehende Informationen entnehmen Sie bitte den 
Vergebaunterlagen, insbesondere der Leistungsbeschreibung
Interne Kennung: 0001

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 64210000 Fernsprech- und Datenübertragungsdienste

5.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Paderborn (DEA47)
Land: Deutschland

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Zeitplan
Beschreibung: Zeitplan
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 10
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Alternative Netztechnologien und Verlegemethoden
Beschreibung: Alternative Netztechnologien und Verlegemethoden
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 5
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Endkundenpreis 1
Beschreibung: Endkundenpreis 1
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 5
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Endkundenpreis 2
Beschreibung: Endkundenpreis 2
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 5
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Preiskriterium
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Beschreibung: Preiskriterium
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 75

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion: nein

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer bei der Bezirksregierung in Münster
Informationen über die Überprüfungsfristen: In Anwendung der ständigen Rechtsprechung 
(vgl. OLG Dresden, Beschluss vom 21.08.2019 – Verg 5/19; VK Sachsen, Beschluss vom 
17.07.2019 – 1/SVK/017-19; VK Mecklenburg-Vorpommern, Beschluss vom 13.12.2018 – 3 
VK 9/18) finden die Vorschriften des Kartellvergaberechts aus Teil 4 des GWB auf das 
gegenständliche Auswahlverfahren keine Anwendung. Die Vergabekammern sind daher nicht 
für die Nachprüfung etwaiger Verfahrensverstöße zuständig. Es bleibt den Bewerbern/Bietern 
unbenommen, die Frage nach der Nichtanwendbarkeit des Kartellvergaberechts sowie der 
Nichtzuständigkeit der Nachprüfungsinstanzen von der örtlich zuständigen Vergabekammer 
erneut überprüfen zu lassen. In Anlehnung an § 160 GWB gilt: (1) Etwaige Vergabeverstöße 
muss der Bewerber/Bieter gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach 
Kenntnisnahme rügen. (2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der 
Bekanntmachung erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spätestens bis zum 
Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Abgabe der Bewerbung oder der 
Angebote gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. (3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, 
die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB 
spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbungs- oder Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber zu rügen. (4) Ein Vergabenachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB 
innerhalb von 15 Kalendertagen nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht 
abhelfen zu wollen, bei der Vergabekammer einzureichen.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Kreis 
Paderborn

5.1.  Los: LOT-0002
Titel: Los 2 - Bad Wünnenberg
Beschreibung: Geförderte Errichtung und Betrieb einer Gigabitinfrastruktur zur Erschließung 
von unterversorgten Adressen in den "grauen NGA-Gebieten" im Kreis Paderborn -Bad 
Wünnenberg- auf Basis des Wirtschaftlichkeitslückemodells. Die zu versorgenden Adressen 
werden hausnummerngenau durch Geodaten auf Basis der durch den Fördermittelgeber zur 
Verfügung gestellten und durch amtliche Hauskoordinaten ergänzten Adressliste in den 
Ausschreibungsunterlagen beschrieben. Der Auftragnehmer ist gehalten, sein – sofern 
vorhanden – eigenes NGA-Netz, angemietete Netzteile Dritter sowie die vorhandene 
öffentliche Infrastruktur bei der Planung des Netzes zu berücksichtigen und, soweit dies 
wirtschaftlich sinnvoll und technisch möglich ist, dieses bei der Errichtung des Gigabitnetzes 
einzubringen. Dies gilt insbesondere für Infrastrukturen, die bereits im Rahmen einer anderen 
Fördermaßnahme errichtet wurden. Bestandsinfrastrukturen aus bisherigen Förderprojekten 
(Trassenbau) werden als Geodaten in Ausschreibungsunterlage zur Verfügung gestellt. Im 
Gegenzug für die Bereitstellung des Investitionszuschusses zur Deckung seiner 
Wirtschaftlichkeitslücke erhält der Auftragnehmer das Recht und übernimmt die Pflicht, das 
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Gigabitnetz zu errichten, zu betreiben und den interessierten Endkunden sowie Drittanbietern 
Dienstleis-tungen und Angebote (Telefonie, Internet, Mehrwertdienste wie z. B. IP-TV, ebenso 
wie Vor-leistungsprodukte auf Open-Access-Basis) zu marktüblichen Konditionen zu 
erbringen. Ziel der Maßnahme ist es – durch die Gewährung eines Investitionszuschusses – 
zu ermöglichen, die im Kreis Paderborn gelegenen noch zu versorgenden Adressen über ein 
Gigabitnetz zu erschließen. Dabei müssen nach Ende der Maßnahme allen ausgewiesenen 
Privatadressen, Gewerbeadressen und eine sonstige Adresse zuverlässig Bandbreiten von 
mindestens 1 Gbit/s im Download und mindestens 1 Gbit/s im Upload zur Verfügung stehen. 
Das Gigabitausbauvorhaben des Auftraggebers wird mit Fördermitteln des Bundes (Richtlinie 
„Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der 
Bundesrepublik Deutschland – Gigabit-Richtlinie 2.0 (Gigabit-RL 2.0)“ vom 31.03.2023) sowie 
des Landes Nordrhein-Westfalen („Richtlinie des Landes zur Kofinanzierung des 
Bundesprogramms „Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbaus der 
Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland – Gigabit-Richtlinie des Bundes 
2.0 (Gigabit-RL 2.0)“, RdErl. des Ministeriums für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und 
Energie vom 01.08.2023) gefördert. Der Auftragnehmer hat daher das Gigabitnetz unter 
Berücksichtigung der Zuwendungsvoraussetzungen der Förderrichtlinien des Bundes sowie 
des Landes und aller dazugehöriger Nebenbestimmungen, insbesondere des einheitlichen 
Materialkonzeptes einschließlich der Vorgaben für die Dimensionierung passiver 
Infrastrukturen, zu errichten und zu betreiben. Abweichungen vom einheitlichen 
Materialkonzept bedürfen ausdrücklich der Zustimmung des Auftraggebers sowie der 
Bewilligungsbehörde. Das mit Fördermitteln errichtete Gigabitnetz muss darüber hinaus 
zukunftsorientiert sein. Es muss daher groß genug für mehrere Kabelnetze und sowohl für 
Point-to-Point- als auch für Point-to-Multipoint-Lösungen geeignet sein, um 
Wettbewerbsverzerrungen zu verhindern. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die einheitlichen 
Vorgaben einzuhalten. Die Vorgaben sind zu-dem bereits seit Veröffentlichung der 
Förderrichtlinie des Bundes bekannt. Weitergehende Informationen entnehmen Sie bitte den 
Vergebaunterlagen, insbesondere der Leistungsbeschreibung.
Interne Kennung: 0002

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 64210000 Fernsprech- und Datenübertragungsdienste

5.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Paderborn (DEA47)
Land: Deutschland

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Zeitplan
Beschreibung: Zeitplan
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 10
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Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Alternative Netztechnologien und Verlegemethoden
Beschreibung: Alternative Netztechnologien und Verlegemethoden
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 5
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Endkundenpreis 1
Beschreibung: Endkundenpreis 1
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 5
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Endkundenpreis 2
Beschreibung: Endkundenpreis 2
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 5
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Preiskriterium
Beschreibung: Preiskriterium
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 75

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion: nein

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer bei der Bezirksregierung in Münster
Informationen über die Überprüfungsfristen: In Anwendung der ständigen Rechtsprechung 
(vgl. OLG Dresden, Beschluss vom 21.08.2019 – Verg 5/19; VK Sachsen, Beschluss vom 
17.07.2019 – 1/SVK/017-19; VK Mecklenburg-Vorpommern, Beschluss vom 13.12.2018 – 3 
VK 9/18) finden die Vorschriften des Kartellvergaberechts aus Teil 4 des GWB auf das 
gegenständliche Auswahlverfahren keine Anwendung. Die Vergabekammern sind daher nicht 
für die Nachprüfung etwaiger Verfahrensverstöße zuständig. Es bleibt den Bewerbern/Bietern 
unbenommen, die Frage nach der Nichtanwendbarkeit des Kartellvergaberechts sowie der 
Nichtzuständigkeit der Nachprüfungsinstanzen von der örtlich zuständigen Vergabekammer 
erneut überprüfen zu lassen. In Anlehnung an § 160 GWB gilt: (1) Etwaige Vergabeverstöße 
muss der Bewerber/Bieter gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach 
Kenntnisnahme rügen. (2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der 
Bekanntmachung erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spätestens bis zum 
Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Abgabe der Bewerbung oder der 
Angebote gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. (3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, 
die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB 
spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbungs- oder Angebotsabgabe gegenüber dem 
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Auftraggeber zu rügen. (4) Ein Vergabenachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB 
innerhalb von 15 Kalendertagen nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht 
abhelfen zu wollen, bei der Vergabekammer einzureichen.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Kreis 
Paderborn

5.1.  Los: LOT-0003
Titel: Los 3 - Lichtenau
Beschreibung: Geförderte Errichtung und Betrieb einer Gigabitinfrastruktur zur Erschließung 
von unterversorgten Adressen in den "grauen NGA-Gebieten" im Kreis Paderborn -Lichtenau - 
auf Basis des Wirtschaftlichkeitslückemodells. Die zu versorgenden Adressen werden 
hausnummerngenau durch Geodaten auf Basis der durch den Fördermittelgeber zur 
Verfügung gestellten und durch amtliche Hauskoordinaten ergänzten Adressliste in den 
Ausschreibungsunterlagen beschrieben. Der Auftragnehmer ist gehalten, sein – sofern 
vorhanden – eigenes NGA-Netz, angemietete Netzteile Dritter sowie die vorhandene 
öffentliche Infrastruktur bei der Planung des Netzes zu berücksichtigen und, soweit dies 
wirtschaftlich sinnvoll und technisch möglich ist, dieses bei der Errichtung des Gigabitnetzes 
einzubringen. Dies gilt insbesondere für Infrastrukturen, die bereits im Rahmen einer anderen 
Fördermaßnahme errichtet wurden. Bestandsinfrastrukturen aus bisherigen Förderprojekten 
(Trassenbau) werden als Geodaten in Ausschreibungsunterlage zur Verfügung gestellt. Im 
Gegenzug für die Bereitstellung des Investitionszuschusses zur Deckung seiner 
Wirtschaftlichkeitslücke erhält der Auftragnehmer das Recht und übernimmt die Pflicht, das 
Gigabitnetz zu errichten, zu betreiben und den interessierten Endkunden sowie Drittanbietern 
Dienstleis-tungen und Angebote (Telefonie, Internet, Mehrwertdienste wie z. B. IP-TV, ebenso 
wie Vorleistungsprodukte auf Open-Access-Basis) zu marktüblichen Konditionen zu erbringen. 
Ziel der Maßnahme ist es – durch die Gewährung eines Investitionszuschusses – zu 
ermöglichen, die im Kreis Paderborn gelegenen noch zu versorgenden Adressen über ein 
Gigabitnetz zu erschließen. Dabei müssen nach Ende der Maßnahme allen ausgewiesenen 
Privatadressen, Gewerbeadressen und eine sonstige Adresse zuverlässig Bandbreiten von 
mindestens 1 Gbit/s im Download und mindestens 1 Gbit/s im Upload zur Verfügung stehen. 
Das Gigabitausbauvorhaben des Auftraggebers wird mit Fördermitteln des Bundes (Richtlinie 
„Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der 
Bundesrepublik Deutschland – Gigabit-Richtlinie 2.0 (Gigabit-RL 2.0)“ vom 31.03.2023) sowie 
des Landes Nordrhein-Westfalen („Richtlinie des Landes zur Kofinanzierung des 
Bundesprogramms „Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbaus der 
Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland – Gigabit-Richtlinie des Bundes 
2.0 (Gigabit-RL 2.0)“, RdErl. des Ministeriums für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und 
Energie vom 01.08.2023) gefördert. Der Auftragnehmer hat daher das Gigabitnetz unter 
Berücksichtigung der Zuwendungsvoraussetzungen der Förderrichtlinien des Bundes sowie 
des Landes und aller dazugehöriger Nebenbestimmungen, insbesondere des einheitlichen 
Materialkonzeptes einschließlich der Vorgaben für die Dimensionierung passiver 
Infrastrukturen, zu errichten und zu betreiben. Abweichungen vom einheitlichen 
Materialkonzept bedürfen ausdrücklich der Zustimmung des Auftraggebers sowie der 
Bewilligungsbehörde. Das mit Fördermitteln errichtete Gigabitnetz muss darüber hinaus 
zukunftsorientiert sein. Es muss daher groß genug für mehrere Kabelnetze und sowohl für 
Point-to-Point- als auch für Point-to-Multipoint-Lösungen geeignet sein, um 
Wettbewerbsverzerrungen zu verhindern. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die einheitlichen 
Vorgaben einzuhalten. Die Vorgaben sind zudem bereits seit Veröffentlichung der 
Förderrichtlinie des Bundes bekannt. Weitergehende Informationen entnehmen Sie bitte den 
Vergebaunterlagen, insbesondere der Leistungsbeschreibung.
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Interne Kennung: 0003

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 64210000 Fernsprech- und Datenübertragungsdienste

5.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Paderborn (DEA47)
Land: Deutschland

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Zeitplan
Beschreibung: Zeitplan
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 10
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Alternative Netztechnologien und Verlegemethoden
Beschreibung: Alternative Netztechnologien und Verlegemethoden
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 5
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Endkundenpreis 1
Beschreibung: Endkundenpreis 1
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 5
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Endkundenpreis 2
Beschreibung: Endkundenpreis 2
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 5
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Preiskriterium
Beschreibung: Preiskriterium
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 75

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Keine Rahmenvereinbarung
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Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion: nein

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer bei der Bezirksregierung in Münster
Informationen über die Überprüfungsfristen: In Anwendung der ständigen Rechtsprechung 
(vgl. OLG Dresden, Beschluss vom 21.08.2019 – Verg 5/19; VK Sachsen, Beschluss vom 
17.07.2019 – 1/SVK/017-19; VK Mecklenburg-Vorpommern, Beschluss vom 13.12.2018 – 3 
VK 9/18) finden die Vorschriften des Kartellvergaberechts aus Teil 4 des GWB auf das 
gegenständliche Auswahlverfahren keine Anwendung. Die Vergabekammern sind daher nicht 
für die Nachprüfung etwaiger Verfahrensverstöße zuständig. Es bleibt den Bewerbern/Bietern 
unbenommen, die Frage nach der Nichtanwendbarkeit des Kartellvergaberechts sowie der 
Nichtzuständigkeit der Nachprüfungsinstanzen von der örtlich zuständigen Vergabekammer 
erneut überprüfen zu lassen. In Anlehnung an § 160 GWB gilt: (1) Etwaige Vergabeverstöße 
muss der Bewerber/Bieter gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach 
Kenntnisnahme rügen. (2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der 
Bekanntmachung erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spätestens bis zum 
Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Abgabe der Bewerbung oder der 
Angebote gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. (3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, 
die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB 
spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbungs- oder Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber zu rügen. (4) Ein Vergabenachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB 
innerhalb von 15 Kalendertagen nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht 
abhelfen zu wollen, bei der Vergabekammer einzureichen.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Kreis 
Paderborn

5.1.  Los: LOT-0004
Titel: Los 4- Paderborn
Beschreibung: Geförderte Errichtung und Betrieb einer Gigabitinfrastruktur zur Erschließung 
von unterversorgten Adressen in den "grauen NGA-Gebieten" im Kreis Paderborn -Paderborn 
- auf Basis des Wirtschaftlichkeitslückemodells. Die zu versorgenden Adressen werden 
hausnummerngenau durch Geodaten auf Basis der durch den Fördermittelgeber zur 
Verfügung gestellten und durch amtliche Hauskoordinaten ergänzten Adressliste in den 
Ausschreibungsunterlagen beschrieben. Der Auftragnehmer ist gehalten, sein – sofern 
vorhanden – eigenes NGA-Netz, angemietete Netzteile Dritter sowie die vorhandene 
öffentliche Infrastruktur bei der Planung des Netzes zu berücksichtigen und, soweit dies 
wirtschaftlich sinnvoll und technisch möglich ist, dieses bei der Errichtung des Gigabitnetzes 
einzubringen. Dies gilt insbesondere für Infrastrukturen, die bereits im Rahmen einer anderen 
Fördermaßnahme errichtet wurden. Bestandsinfrastrukturen aus bisherigen Förderprojekten 
(Trassenbau) werden als Geodaten in Ausschreibungsunterlage zur Verfügung gestellt. Im 
Gegenzug für die Bereitstellung des Investitionszuschusses zur Deckung seiner 
Wirtschaftlichkeitslücke erhält der Auftragnehmer das Recht und übernimmt die Pflicht, das 
Gigabitnetz zu errichten, zu betreiben und den interessierten Endkunden sowie Drittanbietern 
Dienstleis-tungen und Angebote (Telefonie, Internet, Mehrwertdienste wie z. B. IP-TV, ebenso 
wie Vor-leistungsprodukte auf Open-Access-Basis) zu marktüblichen Konditionen zu 
erbringen. Ziel der Maßnahme ist es – durch die Gewährung eines Investitionszuschusses – 
zu ermöglichen, die im Kreis Paderborn gelegenen noch zu versorgenden Adressen über ein 
Gigabitnetz zu erschließen. Dabei müssen nach Ende der Maßnahme allen ausgewiesenen 
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Privatadressen, Gewerbeadressen und eine sonstige Adresse zuverlässig Bandbreiten von 
mindestens 1 Gbit/s im Download und mindestens 1 Gbit/s im Upload zur Verfügung stehen. 
Das Gigabitausbauvorhaben des Auftraggebers wird mit Fördermitteln des Bundes (Richtlinie 
„Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der 
Bundesrepublik Deutschland – Gigabit-Richtlinie 2.0 (Gigabit-RL 2.0)“ vom 31.03.2023) sowie 
des Landes Nordrhein-Westfalen („Richtlinie des Landes zur Kofinanzierung des 
Bundesprogramms „Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbaus der 
Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland – Gigabit-Richtlinie des Bundes 
2.0 (Gigabit-RL 2.0)“, RdErl. des Ministeriums für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und 
Energie vom 01.08.2023) gefördert. Der Auftragnehmer hat daher das Gigabitnetz unter 
Berücksichtigung der Zuwendungsvoraussetzungen der Förderrichtlinien des Bundes sowie 
des Landes und aller dazugehöriger Nebenbestimmungen, insbesondere des einheitlichen 
Materialkonzeptes einschließlich der Vorgaben für die Dimensionierung passiver 
Infrastrukturen, zu errichten und zu betreiben. Abweichungen vom einheitlichen 
Materialkonzept bedürfen ausdrücklich der Zustimmung des Auftraggebers sowie der 
Bewilligungsbehörde. Das mit Fördermitteln errichtete Gigabitnetz muss darüber hinaus 
zukunftsorientiert sein. Es muss daher groß genug für mehrere Kabelnetze und sowohl für 
Point-to-Point- als auch für Point-to-Multipoint-Lösungen geeignet sein, um 
Wettbewerbsverzerrungen zu verhindern. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die einheitlichen 
Vorgaben einzuhalten. Die Vorgaben sind zudem bereits seit Veröffentlichung der 
Förderrichtlinie des Bundes bekannt. Weitergehende Informationen entnehmen Sie bitte den 
Vergebaunterlagen, insbesondere der Leistungsbeschreibung.
Interne Kennung: 0004

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 64210000 Fernsprech- und Datenübertragungsdienste

5.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Paderborn (DEA47)
Land: Deutschland

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Zeitplan
Beschreibung: Zeitplan
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 10
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Alternative Netztechnologien und Verlegemethoden
Beschreibung: Alternative Netztechnologien und Verlegemethoden
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 5
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Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Endkundenpreis 1
Beschreibung: Endkundenpreis 1
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 5
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Endkundenpreis 2
Beschreibung: Endkundenpreis 2
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 5
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Preiskriterium
Beschreibung: Preiskriterium
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 75

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion: nein

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer bei der Bezirksregierung in Münster
Informationen über die Überprüfungsfristen: In Anwendung der ständigen Rechtsprechung 
(vgl. OLG Dresden, Beschluss vom 21.08.2019 – Verg 5/19; VK Sachsen, Beschluss vom 
17.07.2019 – 1/SVK/017-19; VK Mecklenburg-Vorpommern, Beschluss vom 13.12.2018 – 3 
VK 9/18) finden die Vorschriften des Kartellvergaberechts aus Teil 4 des GWB auf das 
gegenständliche Auswahlverfahren keine Anwendung. Die Vergabekammern sind daher nicht 
für die Nachprüfung etwaiger Verfahrensverstöße zuständig. Es bleibt den Bewerbern/Bietern 
unbenommen, die Frage nach der Nichtanwendbarkeit des Kartellvergaberechts sowie der 
Nichtzuständigkeit der Nachprüfungsinstanzen von der örtlich zuständigen Vergabekammer 
erneut überprüfen zu lassen. In Anlehnung an § 160 GWB gilt: (1) Etwaige Vergabeverstöße 
muss der Bewerber/Bieter gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach 
Kenntnisnahme rügen. (2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der 
Bekanntmachung erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spätestens bis zum 
Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Abgabe der Bewerbung oder der 
Angebote gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. (3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, 
die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB 
spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbungs- oder Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber zu rügen. (4) Ein Vergabenachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB 
innerhalb von 15 Kalendertagen nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht 
abhelfen zu wollen, bei der Vergabekammer einzureichen.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Kreis 
Paderborn
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6. Ergebnisse

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: 0,00 EUR

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0001
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.2.  Informationen über die Gewinner
Wettbewerbsgewinner: 
Offizielle Bezeichnung: Telekom Deutschland GmbH
Angebot: 
Kennung des Angebots: Los 1 - Bad Lippspringe
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001
Wert der Ausschreibung: 3 855 914,61 EUR
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein
Vergabe von Unteraufträgen: Nein
Informationen zum Auftrag: 
Kennung des Auftrags: 30.31 - 24266 Los 1
Datum des Vertragsabschlusses: 08/12/2025

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 1
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Kleinst-, kleinen oder mittleren 
Unternehmen
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bietern, die in anderen Ländern des 
Europäischen Wirtschaftsraums registriert sind als dem Land des Beschaffers
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bieter aus Ländern außerhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraums
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote auf elektronischem Wege eingereicht
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 1

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0002
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde kein Wettbewerbsgewinner ermittelt, und der 
Wettbewerb ist abgeschlossen.
Grund, warum kein Gewinner ausgewählt wurde: Es sind keine Angebote, Teilnahmeanträge 
oder Projekte eingegangen

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0003
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.2.  Informationen über die Gewinner
Wettbewerbsgewinner: 
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Offizielle Bezeichnung: Telekom Deutschland GmbH
Angebot: 
Kennung des Angebots: Los 3 - Lichtenau
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0003
Wert der Ausschreibung: 2 643 197,02 EUR
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein
Vergabe von Unteraufträgen: Nein
Informationen zum Auftrag: 
Kennung des Auftrags: 30.31 - 24266 Los 3
Datum des Vertragsabschlusses: 08/12/2025

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 1
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Kleinst-, kleinen oder mittleren 
Unternehmen
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bietern, die in anderen Ländern des 
Europäischen Wirtschaftsraums registriert sind als dem Land des Beschaffers
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bieter aus Ländern außerhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraums
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote auf elektronischem Wege eingereicht
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 1

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0004
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.2.  Informationen über die Gewinner
Wettbewerbsgewinner: 
Offizielle Bezeichnung: Telekom Deutschland GmbH
Angebot: 
Kennung des Angebots: Los 4- Paderborn
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0004
Wert der Ausschreibung: 4 972 863,69 EUR
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein
Vergabe von Unteraufträgen: Nein
Informationen zum Auftrag: 
Kennung des Auftrags: 30.31 - 24266 Los 4
Datum des Vertragsabschlusses: 08/12/2025

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 1
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Kleinst-, kleinen oder mittleren 
Unternehmen
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0
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Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bietern, die in anderen Ländern des 
Europäischen Wirtschaftsraums registriert sind als dem Land des Beschaffers
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bieter aus Ländern außerhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraums
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote auf elektronischem Wege eingereicht
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 1

8. Organisationen

8.1.  ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Kreis Paderborn
Registrierungsnummer: 2275
Postanschrift: Aldegreverstr. 10-14
Stadt: Paderborn
Postleitzahl: 33102
Land, Gliederung (NUTS): Paderborn (DEA47)
Land: Deutschland
E-Mail: submissionsstelle@kreis-paderborn.de
Telefon: +49 5251308-3020
Internetadresse: https://www.deutsche-evergabe.de
Profil des Erwerbers: https://www.deutsche-evergabe.de
Rollen dieser Organisation: 
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1.  ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer bei der Bezirksregierung in Münster
Registrierungsnummer: d9d90fb9-f33b-4eb0-ac5b-26d4cdb4e84a
Postanschrift: Albrecht-Thaer-Str. 9
Stadt: Münster
Postleitzahl: 48147
Land, Gliederung (NUTS): Paderborn (DEA47)
Land: Deutschland
E-Mail: vergabekammer@bezreg-muenster.nrw.de
Telefon: +49 2514111691
Rollen dieser Organisation: 
Überprüfungsstelle

8.1.  ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Telekom Deutschland GmbH
Größe des Wirtschaftsteilnehmers: Großunternehmen
Registrierungsnummer: DE122265872
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53227
Land, Gliederung (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23)
Land: Deutschland
E-Mail: foerderung.tdg@telekom.de
Telefon: +49 2281810

mailto:submissionsstelle@kreis-paderborn.de
https://www.deutsche-evergabe.de
https://www.deutsche-evergabe.de
mailto:vergabekammer@bezreg-muenster.nrw.de
mailto:foerderung.tdg@telekom.de
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Rollen dieser Organisation: 
Bieter
Gewinner dieser Lose: LOT-0001, LOT-0003, LOT-0004

8.1.  ORG-0004
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des 
Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation: 
TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 0f775045-57bc-4717-9e24-016a5ce640d0  -  02
Formulartyp: Ergebnis
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung vergebener Aufträge oder 
Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 29
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 05/01/2026 16:07:00 (UTC+01:00) 
Mitteleuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 7656-2026
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 4/2026
Datum der Veröffentlichung: 07/01/2026

mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de
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